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Thomas M. Meyer: «Der Zeitfaktor für das 

gesetzliche Konsultationsrecht wird immer 

wieder unterschätzt.»
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Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen

(Fortsetzung auf der letzten Seite)

Wie müssen Arbeitgeber bei entlassungen aus wirtschaftlichen gründen vor-
gehen? inwieweit können Mitarbeitende auf solche Unternehmensentscheide 
einfluss nehmen und wann besteht eine sozialplanpflicht? 
Von Rechtsanwalt lic. iur. Thomas M. Meyer (*)

sultation nur noch pro forma durchgeführt 
wird. Seitens des Arbeitgebers ist im Wei-
teren darauf zu achten, dass der Arbeitneh-
merschaft eine genügend lange Frist einge-
räumt wird, um von ihrem Vorschlagsrecht 
Gebrauch zu machen. Im Weiteren besteht 
die Verpflichtung, eingehende Vorschläge 
der Arbeitnehmerschaft seriös zu prüfen 
und sich damit ernsthaft auseinanderzu-
setzen. Dementsprechend ist ein Arbeit-
geber gut beraten, hierfür genügend Zeit 
einzuplanen. Stellt sich nämlich im Nach-
hinein heraus, dass das Konsultationsrecht 

Letzteres bezweckt einerseits den Schutz 
der Mitarbeitenden, damit sich diese in 
den Entscheidungsprozess einbringen kön-
nen. Anderseits soll mit diesem Verfahren 
sichergestellt werden, dass das kantona-
le Arbeitsamt rechtzeitig vor Aussprechen 
solcher Kündigungen darüber in Kennt-
nis gesetzt wird. Die Regelungen zur Mas-
senentlassung finden sich in den Artikeln 
335d ff. OR. Ob eine Massenentlassung im 
Sinne des Gesetzes vorliegt, hängt dabei 
in erster Linie von der Anzahl Kündigun-
gen im Verhältnis zur Betriebsgrösse ab. In 
Betrieben, die in der Regel mehr als 20 und 
weniger als 100 Arbeitnehmer beschäftigen, 
liegt eine Massenentlassung vor, wenn min-
destens 10 Arbeitnehmern gekündigt wird. 
Bei Betrieben mit 100 bis 300 Mitarbeitern 
handelt es sich um eine Massenentlassung, 
wenn mindestens 10 % der Belegschaft 
davon erfasst sind, und schliesslich liegt 
die entscheidende Zahl bei Betrieben mit 
mehr als 300 Mitarbeitern bei mindestens 
30 Kündigungen. Eine Massenentlassung 

Wie in jüngster Zeit den Medien zu ent-
nehmen war, sieht sich eine Vielzahl von 
Unternehmen derzeit veranlasst, aus wirt-
schaftlichen Gründen Personal abzubauen. 
Dies insbesondere als Folge der Franken-
stärke und der damit verbundenen Stellen-
verlagerungen ins Ausland. 

Anzahl Kündigungen relevant 
Grundsätzlich sind Arbeitgeber berech-
tigt, aus wirtschaftlichen Gründen Kün-
digungen auszusprechen. Dabei gilt es je-
doch zu beachten, dass bei einer Vielzahl 
solcher Kündigungen das gesetzliche Mas-
senentlassungsverfahren einzuhalten ist. 

setzt weiter voraus, dass die betreffende 
Anzahl von Kündigungen innerhalb eines 
Zeitraums von 30 Tagen vom Arbeitgeber 
ausgesprochen wird und zudem aus Grün-
den erfolgt, die in keinem Zusammenhang 
mit der Person des Arbeitnehmers stehen. 
Sieht sich beispielsweise ein Betrieb mit 
220 Angestellten veranlasst, innerhalb von 
30 Tagen 25 Kündigungen aus wirtschaft-
lichen Gründen auszusprechen, gelangen 
die strengen Massenentlassungsvorschrif-
ten zur Anwendung.

Genügend Zeit einplanen
In meiner anwaltlichen Beratungstätigkeit 
stelle ich immer wieder fest, dass Unter-
nehmen dem im Rahmen des Massenent-
lassungsverfahrens gesetzlich vorgegebe-
nen Konsultationsrecht nicht genügend 
Rechnung tragen und insbesondere den 
entsprechenden Zeitfaktor unterschätzen. 
Dabei ist von Bedeutung, dass der Arbeit-
geber bereits bei einer beabsichtigten Mas-
senentlassung verpflichtet ist, die Arbeit-
nehmervertretung oder, falls keine solche 
besteht, die Arbeitnehmer zu konsultieren. 
Damit soll den Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, Vorschläge 
zu unterbreiten, wie die Kündigungen ver-
mieden oder deren Zahl beschränkt so-
wie ihre Folgen gemildert werden können. 
Der Arbeitgeber ist dabei verpflichtet, al-
le zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen 
und die in Art. 335f OR aufgeführten Punk-
te schriftlich zu kommunizieren. Wichtig 
ist, dass die Arbeitnehmerschaft im Rah-
men des Konsultationsverfahrens auf den 
Entscheid des Arbeitgebers tatsächlich 
noch Einfluss nehmen kann. Dies ist bei-
spielsweise nicht der Fall, wenn der Stel-
lenabbau von der Geschäftsleitung bereits 
beschlossen wurde und die Mitarbeiterkon-

Tagesseminar vom 10. März 2016
infolge grosser nachfrage wird das Tagessemi-
nar «Arbeitsrecht in der Unternehmung» am 
10. März 2016 in Zürich ein zweites Mal durch-
geführt. behandelt werden aktuelle arbeits-
rechtliche Themen, mit denen hr-Verantwortliche 
häufig konfrontiert sind. infos  /  Anmeldung: 
Meyer & Wipf rechtsanwälte, Zürich, Telefon: 
043 344 99 33, www.arbeitsrechtsberatung.ch

die leTZTe SeiTe

Mobbing, Stress und Betriebliche 

Gesundheitsförderung – die Rubrik 

von Klaus Schiller-Stutz. Folge 10: 

Mobbing verursacht für betroffene 

grosse gesundheitliche und soziale schäden, in 

Milliardenhöhe auch für betriebe durch Verschlech-

terung des betriebsklimas, Abnahme der Arbeits-

leistung und Fehlentscheidungen auf gl-ebene.

Aktuelle Bildungsangebote 

Alpha-seminare



AKTUelle 
BildUnGSAnGeBoTeverletzt wurde, erweist sich jede 

im Rahmen einer Massenentlas-
sung ausgesprochene Kündigung als 
missbräuchlich, was eine Entschädi-
gungszahlung von je bis zu zwei Mo-
natslöhnen zur Folge haben kann.

Arbeitsamt informieren
Bei einer Massenentlassung muss un-
bedingt auch das kantonale Arbeits-
amt korrekt einbezogen werden. Da-
bei ist auf die für Arbeitgeber heikle 
Regelung von Art. 335g Abs. 4 OR 
hinzuweisen, wonach ein Arbeits-
verhältnis, welches im Rahmen einer 
Massenentlassung gekündigt wurde, 
frühestens 30 Tage nach der Anzei-
ge der beabsichtigten Massenentlas-
sung ans kantonale Arbeitsamt en-
det. Nach der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung hat denn auch die 
vollständige Unterlassung der Anzei-
ge ans kantonale Arbeitsamt zur Fol-
ge, dass das im Rahmen einer Mas-
senentlassung an sich gekündigte 
Arbeitsverhältnis fortdauert.

Sozialplanpflicht
Im Zusammenhang mit Kündigun-
gen aus wirtschaftlichen Gründen 
gilt es schliesslich darauf hinzu-
weisen, dass bei Arbeitgebern, die 
mindestens 250 Arbeitnehmer be-
schäftigen, neu seit 1. Januar 2014 
eine gesetzliche Sozialplanpflicht 
besteht. Dies, soweit beabsichtigt 
ist, innert 30 Tagen mindestens 30 
Kündigungen auszusprechen. Die 
entsprechenden Regelungen finden 
sich in den Artikeln 335h ff. OR.

(*) Rechtsanwalt Thomas M. Meyer ist Fach-
anwalt SAV Arbeitsrecht, Partner in der  
Zürcher Anwaltskanzlei Meyer & Wipf und 
Veranstalter der Seminarreihe «Arbeits-
recht in der Unternehmung» (www.meyer-
wipf.ch; th.meyer@meyer-wipf.ch)

(Fortsetzung Leitartikel)

MAS Management im Sozial- 
und Gesundheitsbereich 

Info-Veranstaltung: Lassen Sie sich von der Studienleitung 
über DIE Führungsweiterbildung informieren.
Datum: 26.11.2015
Dauer: 17.45 bis 19.15 Uhr
Ort: Werftestr. 1, Luzern
Infos: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, 
www.hslu.ch/m129, 
Tel. 041 367 49 10

weiterbilden...
            ...weiterkommen

 Planen Sie jetzt Ihre persönliche Weiterbildung!
QR-Code scannen und sofort weitere Details erfah-
ren. Auf dem Smartphone erhalten Sie Zusatzan-
gaben zu  obigen Weiterbildungsangeboten sowie 
Kontaktinformationen und weiterführende Links. 

Zudem fi nden Sie viele weitere 
Kurse, Seminare, Lehrgänge und 
Nachdiplom studien.

m.seminare.ch/agenda
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MoBBinG, ARBeiTSplATZKonFliKTe Und  
BeTRieBliche GeSUndheiTSFöRdeRUnG – FolGe 10

Von Klaus Schiller-Stutz (*)

Welche Auswirkungen hat Mobbing?

Kaum eine betroffene Person 
übersteht Mobbing/Bossing 
und die seelische Gewalt oh-
ne schwerwiegende Folgen und 
Auswirkungen auf Gesundheit, 
soziale Beziehungen und beruf-
liche Karriere. Sehr häufig wer-
den die Folgen von Mobbing für 
Betriebe unterschätzt. Studien 

belegen, dass Betriebe oder Abteilungen, in denen sich 
Mobbing verbreitet, weniger produktiv sind und häufige-
re Personalwechsel zu verzeichnen haben. Wird bei Ver-
dacht auf Mobbing oder bei erkanntem Mobbing (von 
welcher Seite auch immer) nicht Gegensteuer gegeben, 
entstehen gravierende Folgen für Betroffene, Beteiligte, 
Betriebe, die Gesellschaft und die ganze Volkswirtschaft.

Mögliche Folgen für die gemobbte person
Betroffene Personen entwickeln eine breite Palette von 
Stresssymptomen. Auf der psychischen Ebene u.a.: Ge-
reiztheit, Selbstzweifel, Scham-/Schuld-/Ohnmachts-
gefühle, Konzentrations-/Angst-/Schlafstörungen, De-
pressionen (Burn-out), Substanzmissbrauch, erhöhter 
Medikamentenkonsum, stark reduzierte Leistungsfähig-
keit, kumulative traumatische Belastungsstörung, Persön-
lichkeitsveränderung, paranoide Gedankengänge, Selbst-/
Fremdgefährdung (Suizidversuch/Amoklauf). Auf der  
körperlichen Ebene u. a.: Nacken-/Rücken-/Kopfschmer-
zen, Migräne, Magen-/Darm-Erkrankungen, Herz-/Kreis-
lauf-Erkrankungen, Hautausschläge, Tinnitus. Auf der  
sozialen Ebene u. a.: Beziehungsprobleme im beruflichen/
privaten Bereich, Vereinsamung. 
Das Erstellen einer Diagnose bei einem Mobbing-Opfer er-
fordert den Einbezug der Krankheitsursache «Mobbing». 
Mobbing ist eine Abfolge von psychischen Traumata, wo-
rauf jeder Mensch eine psychische Reaktion zeigt, welche 
als «Reaktion auf eine schwere Belastung» zu einer ge-
sundheitlichen Schädigung führt. Die Dynamik des Mob-
bing und die Dynamik der hieraus resultierenden Gesund-
heitsstörung ist die Ursache dafür, dass das Mobbingopfer 
erst dann ein relativ einheitliches Krankheitsbild aufweist, 

wenn die Erkrankung nicht im Querschnitt, sondern im 
Längsschnitt betrachtet wird: das Mobbingsyndrom (Bär-
mayr, 2012). Einige Betroffene scheiden durch Arbeitsun-
fähigkeit/Invalidisierung aus dem Erwerbsleben aus, wo-
durch sie ihren sozialen Status und ihre Tagesstruktur 
verlieren. Gemäss Hochrechnung betragen die Kosten für 
medizinische Behandlungen und Erwerbsverlust für eine 
betroffene Person ca. 34 000 Franken pro Jahr, was für al-
le Bossing-/Mobbingopfer der Schweiz insgesamt rund 6.5 
Milliarden Franken bedeutet (Negri, 2005).

Mögliche Folgen für ein Unternehmen 
Nebst den betroffenen Personen leiden auch nicht direkt 
beteiligte Angestellte unter den herrschenden Spannun-
gen und dem schlechten Betriebsklima. Dies führt bei den
Mobbingbetroffenen wie auch den anderen Personen zu 
verringerter Arbeitsleistung, Absenzen, Abnahme von 
Kreativität und Produktivität sowie zu einer erhöhten Per-
sonalfluktuation. Betriebe in der Schweiz werden infolge 
von Bossing/Mobbing gesamthaft mit Kosten von ca. 7.5 
Milliarden Franken belastet (Negri, 2005). 

Folgen für die Gesellschaft
Stress und Mobbing führen zu erhöhten Ausgaben bei den 
Sozialversicherungen (Kranken-, Taggeld-, Arbeitslosen-, 
Invalidenversicherung) und somit zu einer Erhöhung der 
Krankenkassenprämien. Im zwischenmenschlichen Um-
gang entsteht eine zunehmende Gleichgültigkeit und 
Entsolidarisierung. Durch die erlebten Ungerechtigkeiten 
geht bei den Betroffenen das Vertrauen in den Rechtsstaat 
verloren. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Ent-
schleunigung sind angesagt.

(*) Klaus Schiller-Stutz ist Psychologe/Psychotherapeut FSP mit 
Praxis in Hedingen (www.schiller-stutz.ch) und Zürich im ZiSMed 
(www.zismed.ch). Er ist Berater mit dem Tool stressnostress.ch 
und Mitglied im BGMnetzwerk.ch. Er hat langjährige Erfahrung 
in Beratungen bei Konflikt-/Mobbingsituationen von Einzelperso-
nen, Teams und Betrieben sowie als Einzel-, Paar- und Familien-
therapeut. Die nächste Folge dieser Kolumne zum Thema «Ge-
setzliche Rahmenbedingungen» erscheint am 5. Dezember 2015.


